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70. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in
Strafsachen

71. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über
die Rechtshilfe in Strafsachen

72. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika

70. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Russische Föderation am 10. Dezember
1999 ihre Ratifikationsurkunde zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen
(BGBl. Nr. 41/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 18/2000) hinterlegt.

Anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat die Russische Föderation nachstehende
Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Vorbehalte

1. In Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 1 des Übereinkommens erklärt die Russische Föde-
ration, dass Rechtshilfe in Ergänzung zu den in Artikel 2 des Übereinkommens vorgesehenen
Gründen in einem der folgenden Fälle abgelehnt werden kann:
a) wenn die verdächtige oder einer strafbaren Handlung im ersuchenden Staat beschuldigte

Person im Zusammenhang mit dieser strafbaren Handlung in der Russischen Föderation oder
in einem dritten Staat vor Gericht steht oder verurteilt oder freigesprochen worden ist, oder
wenn in dieser Hinsicht in der Russischen Föderation oder in einem dritten Staat eine
Gerichtsentscheidung erlassen wurde, den Fall nicht zu eröffnen oder das Verfahren, hin-
sichtlich dessen das Rechtshilfeersuchen gestellt wurde, zu beenden;

b) wenn das Strafverfahren oder die Strafvollstreckung in Übereinstimmung mit dem Recht der
Russischen Föderation wegen des Ablaufs der Verjährung unmöglich geworden ist.

2. In Übereinstimmung mit Artikel 3 des Übereinkommens behält sich die Russische Föderation das
Recht vor, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Beweiserhebungen abzulehnen, wenn die
betroffenen Personen von ihrem durch das Gesetz der Russischen Föderation gewährten Recht
Gebrauch machen, allgemein oder im besonderen Fall die Beweiserbringung zu verweigern.

3. In Übereinstimmung mit Artikel 5 des Übereinkommens behält sich die Russische Föderation das
Recht vor, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von
Eigentum von den in lit. a, b und c des Absatzes 1 des genannten Artikels des Übereinkommens
vorgesehenen Bedingungen abhängig zu machen.

4. In Übereinstimmung mit Artikel 7 des Übereinkommens erklärt die Russische Föderation, dass
Rechtshilfeersuchen um Zustellung von Ladungen nicht weniger als 50 Tage vor dem für das
Erscheinen festgesetzten Zeitpunkt übermittelt werden müssen.

5. In Übereinstimmung mit Artikel 11 des Übereinkommens erklärt die Russische Föderation, dass
die zuständigen Behörden des ersuchenden Staates in ihren Ersuchen um zeitweilige Überstellung
von in Haft befindlichen Personen zur Einvernahme als Zeuge oder zur Gegenüberstellung die
folgenden Angaben zur Verfügung stellen müssen:
a) den vollständigen Namen der Person und, falls möglich, den Ort ihrer Haft;
b) eine Zusammenfassung der strafbaren Handlung, die Zeit und den Ort ihrer Begehung;
c) die Umstände, die durch die Einvernahme oder die Gegenüberstellung geklärt werden sollen;
d) den Zeitraum, während dessen die Anwesenheit dieser Person im ersuchenden Staat erfor-

derlich ist.
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6. In Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkommens erklärt die Russische Föde-
ration, dass Ersuchen um Durchbeförderung einer in Haft befindlichen Person an die General-
staatsanwaltschaft der Russischen Föderation zu richten sind.

7. In Übereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 6 des Übereinkommens erklärt die Russische
Föderation, dass bei der Leistung von Rechtshilfe in Übereinstimmung mit Artikel 3, 4 und 5 des
Übereinkommens die festgelegten Behörden der Vertragsstaaten verkehren mit:
– dem Obersten Gerichtshof der Russischen Föderation – in Angelegenheiten justitieller Tätig-

keiten des Obersten Gerichtshofes der Russischen Föderation, und dem Justizministerium der
Russischen Föderation – in Angelegenheiten im Hinblick auf die Tätigkeiten der anderen
Gerichte;

– dem Innenministerium der Russischen Föderation – im Hinblick auf Rechtshilfeersuchen, die
nicht der Genehmigung eines Richters oder eines Staatsanwaltes bedürfen und sich auf die
Durchführung von Erhebungen und Voruntersuchungen in Fällen mit Zuständigkeit von
Dienststellen des Innenministeriums der Russischen Föderation beziehen;

– dem Föderalen Sicherheitsdienst der Russischen Föderation – im Hinblick auf Rechts-
hilfeersuchen, die nicht der Genehmigung eines Richters oder eines Staatsanwaltes bedürfen
und sich auf die Durchführung von Erhebungen und Voruntersuchungen in Fällen mit
Zuständigkeit des Föderalen Sicherheitsdienstes beziehen;

– die Steuerinspektion der Russischen Föderation – im Hinblick auf Rechtshilfeersuchen, die
nicht der Genehmigung eines Richters oder eines Staatsanwaltes bedürfen und sich auf die
Durchführung von Erhebungen und Voruntersuchungen in Fällen mit Zuständigkeit von
Dienststellen der Föderalen Steuerinspektion beziehen;

– der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation – in allen anderen Fällen.
In Fällen von Dringlichkeit können Rechtshilfeersuchen unmittelbar von den Justizbehörden des
ersuchenden Staates an die Justizbehörden der Russischen Föderation, die im Vorbehalt zu
Artikel 24 des Übereinkommens festgelegt worden sind, gerichtet werden. Eine Abschrift des
Rechtshilfeersuchens ist gleichzeitig an die dafür zuständige Zentralbehörde zu senden.
Die in Artikel 13 Absatz 2 des Übereinkommens vorgesehenen Ersuchen sind an das Justiz-
ministerium der Russischen Föderation oder an die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen
Föderation zu richten.
Der Oberste Gerichtshof der Russischen Föderation und die Generalstaatsanwaltschaft der Russi-
schen Föderation werden die Möglichkeit der Anwendung der Verfahrensgesetze des ersuchen-
den ausländischen Staates bei der Erledigung von Rechtshilfeersuchen erwägen, wenn diese mit
dem Gesetz der russischen Föderation vereinbar sind, sofern die Behörde, die das Rechtshilfe-
ersuchen gestellt hat, darum ersucht.

8. Die Russische Föderation erklärt, dass die an die Russische Föderation gerichteten Rechts-
hilfeersuchen und die beigefügten Schriftstücke in Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 2 des
Übereinkommens mit den Übersetzungen in die Russische Sprache versehen sein müssen.

9. Die Russische Föderation erklärt, dass die Russische Föderation in Übereinstimmung mit
Artikel 22 des Übereinkommens die anderen Vertragsstaaten über die der Verurteilungen ihrer
Staatsangehörigen nachfolgenden Maßnahmen auf Grundlage der Gegenseitigkeit und nur im
Hinblick auf Informationen, die nach den Gesetzen der Russischen Föderation als amtlich aner-
kannt sind, benachrichtigen wird.

10. Die Russische Föderation erklärt, dass für die Zwecke dieses Übereinkommens die Gerichte und
Dienststellen der Staatsanwaltschaften nach Artikel 24 des Übereinkommens als Justizbehörden
der Russischen Föderation zu betrachten sind.

Erklärungen

1. Die Russische Föderation geht vom Verständnis aus, dass die Bestimmungen des Artikels 2 des
Übereinkommens auf eine Weise angewendet werden, die eine unausweichliche Verantwort-
lichkeit für die unter das Übereinkommen fallenden Verbrechen sicherstellt.

2. Die Russische Föderation geht vom Verständnis aus, dass das Gesetz der Russischen Föderation
nicht das Konzept der „politischen strafbaren Handlung“ enthält. In allen Fällen, in denen über
die Leistung von Rechtshilfe zu entscheiden ist, wird die Russische Föderation die folgenden
Handlungen nicht als „politische strafbare Handlungen“ oder als „Handlungen im Zusammen-
hang mit politischen strafbaren Handlungen“ betrachten:
a) die in den Artikeln II und III der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völker-

mordes (1948), in den Artikeln II und III des Übereinkommens zur Unterdrückung und
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (1973) und in Artikel 1 und 4 des Übereinkommens
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gegen die Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe (1984) beschriebenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

b) die in Artikel 50 des Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (1949), in Artikel 51 des Genfer Abkommens zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten
Kräfte zur See (1949), in Artikel 130 des Genfer Abkommens über die Behandlung der
Kriegsgefangenen (1949), in Artikel 147 des Genfer Abkommens über den Schutz von
Zivilpersonen in Kriegszeiten (1949), in Artikel 85 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte (1977) und in Artikel 1 und 4 des Zusatzprotokolls II zu den Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte
(1977) beschriebenen Verbrechen;

c) die im Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahr-
zeugen (1970), im Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Zivilluftfahrt (1971) und im Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher
gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des oben
genannten Übereinkommens von 1971 beschriebenen strafbaren Handlungen;

d) die im Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen
völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten (1973) beschriebenen Ver-
brechen;

e) die im Internationalen Übereinkommen gegen Geiselnahme (1979) beschriebenen Verbrechen;
f) die im Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial (1980) beschriebenen

strafbaren Handlungen;
g) die im Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den erlaubten Verkehr mit Suchtstoffen

und psychotropen Stoffen (1988) beschriebenen strafbaren Handlungen;
h) andere vergleichbare, in multilateralen internationalen Verträgen, denen die Russische Föde-

ration als Vertragspartei angehört, beschriebene Verbrechen.

Schüssel

71. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Zusatz-
protokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Russische Föderation am 10. Dezember
1999 ihre Ratifikationsurkunde zum Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die
Rechtshilfe in Strafsachen (BGBl. Nr. 296/1983, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III
Nr. 220/1999) hinterlegt.

Schüssel

72. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika (BGBl. III Nr. 139/1997, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 161/1998),
hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Aserbaidschan 10. August 1998
Cook Inseln 21. August 1998
Fidschi 26. August 1998
Georgien 23. Juli 1999
Guatemala 10. September 1998
Indonesien 31. August 1998
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Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Japan 11. September 1998
Kiribati 8. September 1998
Kolumbien 8. Juni 1999
Kongo 12. Juli 1999
Korea, Republik 17. August 1999
Liechtenstein 29. Dezember 1999
Nauru 22. September 1998
Niue 14. August 1998
Palau 15. Juni 1999
Philippinen 10. Februar 2000
Ruanda 22. Oktober 1998
Rumänien 19. August 1998
Samoa 21. August 1998
San Marino 23. Juli 1999
Singapur 26. April 1999
Sri Lanka 9. Dezember 1998
Tonga 25. September 1998
Tschechische Republik 25. Jänner 2000
Tuvalu 14. September 1998
Ungarn 13. Juli 1999
Vanuatu 10. August 1999
Vereinigte Arabische Emirate 21. Oktober 1998
Vietnam 25. August 1998

Guatemala hat anlässlich der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde erklärt, dass es in Bezug auf jede
Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens ein Schiedsverfahren nach einem
Verfahren, das von der Konferenz der Vertragsparteien so bald wie möglich in einer Anlage beschlossen
wird, als ein Mittel der Streitbeilegung gegenüber jeder Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung
übernimmt, als obligatorisch anerkennt. Diese Erklärung bleibt bis zum Ablauf von drei Monaten nach
Hinterlegung einer schriftlichen Rücknahmenotifikation beim Verwahrer in Kraft.

Schüssel
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